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Rechtsprechung
BGB § 311b Abs. 1 S. 1
Beurkundungsbedürftigkeit eines Vertrages über 
Bauleistungen; rechtliche Einheit bei Verkauf eines 
Miteigentumsanteils an dem zu bebauenden Grund-
stück

1. Ein Kaufvertrag über Miteigentum an einem 
Grundstück bildet eine rechtliche Einheit mit einem 
Begleitvertrag über Bau- oder Baubetreuungsleis-
tungen, wenn diese Leistungen durch einen mit 
dem Verkäufer verbundenen Unternehmer auf dem 
Grundstück erbracht werden sollen. Daher sind bei-
de Verträge gemäß § 311b Abs. 1 S. 1 BGB notariell 
zu beurkunden.

2. Ist der Kaufvertrag notariell beurkundet, der Be-
gleitvertrag hingegen nicht, sind im Zweifel beide 
Verträge nichtig.

3. Auch wenn der Verkäufer bzw. der mit ihm ver-
bundene Unternehmer dieses Vertragsmodell konzi-
piert hat, kann sich der Verkäufer grundsätzlich auf 
die Nichtigkeit berufen, wenn der Notar den Kauf-
vertrag ohne konkreten Hinweis auf das Risiko be-
urkundet hat.

4. Den Rückgewähranspruch des Verkäufers hat der 
Käufer nur Zug um Zug gegen Rückgewähr derje-
nigen Leistungen zu erfüllen, die er sowohl auf den 
Kaufvertrag als auch auf den Begleitvertrag erbracht 
hat.

KG, Urt. v. 9.2.2021 – 21 U 126/19

Problem 
Die Beklagte schloss im Jahr 2014 einen privatschriftli-
chen Vertrag mit der T-GmbH, in dem sich Letztere zur 
Planung und Bauüberwachung bezogen auf die Errich-
tung einer Wohnung (im Folgenden kurz: Bauleistung) 
verpfl ichtete. Anschließend verkaufte der Kläger der Be-
klagten einen Miteigentumsanteil an dem entsprechen-
den Grundstück durch notariell beurkundeten Vertrag. 
Eine Vormerkung wurde im Grundbuch eingetragen. 
Gesellschafter der T-GmbH sind (wohl) der Kläger und 
dessen Vater (die genaue Verfl echtung ist dem Tatbe-
stand nicht zu entnehmen). 

Nachdem Streit über die wechselseitigen Verpfl ich-
tungen entstanden war, erklärte der Kläger den Rück-
tritt vom Grundstückskaufvertrag. Er nimmt den 
Beklagten auf Löschung der Vormerkung in Anspruch. 
Dabei beruft sich der Kläger unter anderem auf die 
Formnichtigkeit des Grundstückskaufvertrags. Der Be-

klagte macht widerklagend Schadensersatzansprüche 
geltend.

Entscheidung
Das Kammergericht bejaht einen Anspruch auf Lö-
schung der Vormerkung (sowohl gem. § 812 Abs. 1 S. 1 
Var. 1 BGB als auch gem. § 894 BGB), da der Vertrag 
gemäß § 125 S. 1 BGB nichtig sei. Der Kaufvertrag über 
den Miteigentumsanteil unterliege ohne Weiteres der 
Beurkundungspfl icht gemäß § 311b Abs. 1 S. 1 BGB. 
Die notarielle Beurkundung müsse hierbei sämtliche 
Vereinbarungen umfassen, aus denen sich der Ver-
trag nach dem Willen der Parteien zusammensetze. 
Dies sei vorliegend nicht der Fall, da nach dem Wil-
len der Parteien der Kaufvertrag eine rechtliche Einheit 
mit dem Baubetreuungsvertrag zwischen der Beklagten 
und der T-GmbH bilde. Die Nichtigkeit umfasse gemäß 
§ 139 BGB den gesamten Kaufvertrag, auch soweit er 
beurkundet sei.

Ein Vertrag über Bauleistungen bilde dann eine recht-
liche Einheit mit dem Vertrag über den Erwerb eines 
Grundstücks, wenn die Vertragsparteien den Willen 
hätten, beide Verträge in der Weise miteinander zu ver-
knüpfen, dass das Grundstücksgeschäft von dem Bau-
vertrag abhänge und mit diesem „stehen und fallen“ 
solle. Hierbei komme es allein auf den Verknüpfungs-
willen der Parteien des Kaufvertrags an. Ein solcher 
liege insbesondere dann vor, wenn der Kaufvertrag nach 
den Vorstellungen der Parteien geschlossen werde, um 
die Ausführung der Bauleistung zu ermöglichen. Eine 
Identität der Parteien der beiden Verträge ist gerade 
nicht erforderlich. Ebenso spiele es keine Rolle, in wel-
cher Reihenfolge die Verträge geschlossen würden.

Für einen Verknüpfungswillen führt das Gericht ins-
besondere an, dass der Beklagte vorliegend lediglich 
einen Miteigentumsanteil erworben habe. Mit einem 
Miteigentumsanteil an einem Grundstück, das be-
reits auf Betreiben der übrigen Eigentümer und des 
Verkäufers bebaut werde, lasse sich isoliert kaum etwas 
anfangen. Der Beklagte habe das Miteigentum nur des-
halb erwerben wollen, weil er die in Aussicht genom-
mene Bebauung zusammen mit den übrigen Miteigen-
tümern habe erreichen wollen. 

Die Berufung auf die Formnichtigkeit scheitere auch 
nicht an dem Einwand der Treuwidrigkeit, § 242 BGB. 
Es fehle an Anhaltspunkten, dass der Kläger den Form-
mangel arglistig herbeigeführt habe. Aus dem gleichen 
Grund wies das Gericht auch den im Wege der Wider-
klage geltend gemachten Schadensersatzanspruch ge-
mäß §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB ab. Auch der Klä-
ger könne sich grundsätzlich auf die Wirksamkeit eines 
beurkundeten Vertrages verlassen.
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Praxishinweis 
Die Entscheidung enthält zudem Anhaltspunkte, dass 
das Gericht hohe Anforderungen an die notarielle 
Belehrung bezüglich der Beurkundungspfl icht eines 
verbundenen Werkvertrags stellt. Die Belehrung durch 
den Notar, dass der Werkvertrag zu beurkunden sei, 
wenn eine Verknüpfungsabsicht der Parteien be-
stehe, genügt dem Gericht off ensichtlich nicht. Der 
Notar habe vielmehr auch darüber zu belehren, dass 
bei der Nichtbeurkundung des Werkvertrags auch 
der beurkundete Grundstückskaufvertrag nich-
tig sein könne (Rn. 63 der Entscheidung). Es wird 
also auch eine Belehrung über die Rechtsfolgen ge-
fordert. 

Literaturhinweise
Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, 3. Aufl ., 
C. H. Beck, München 2021, 99 €

Obwohl erst in der 3. Aufl age erschienen, handelt es 
sich bei dem Hügel/Elzer bereits um einen Klassiker. 
Nach der WEG-Reform waren die Autoren nunmehr 
auch die schnellsten. Die Neuaufl age war der erste reine 
WEG-Kommentar, der das neue Recht vollständig be-
rücksichtigt. Wie auch bei den Voraufl agen verantwor-
ten beide Autoren die gesamte Kommentierung, was die 
Lesbarkeit erheblich erhöht. Beeindruckend ist insbe-
sondere die umfangreiche Kommentierung der vollstän-
dig neu in das Gesetz gekommenen §§ 9a, 9b WEG. 
Auch wenn man sich sicherlich bezüglich einzelner As-
pekte der Voraufl age bedienen konnte, musste dieses 
Regelwerk doch vollkommen neu erschlossen werden. 
Gerade die Kommentierung zur Frage, welche Befug-
nisse die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer hat, 
Rechte und Pfl ichten der Wohnungseigentümer aus-
zuüben (§ 9a Rn. 89 ff .), bringt erstes Licht ins Dun-
kel, auch wenn einige unbestimmte Rechtsbegriff e, 
wie bspw. das „Erfordernis einheitlicher Rechtsverfol-
gung“, noch der Konkretisierung durch die Rechtspre-
chung bedürfen. Hervorzuheben ist auch die ausführ-
liche Kommentierung der Frage, wie werkvertragliche 
Rechte und Pfl ichten der Wohnungseigentümer im 
Verhätnis zum Bauträger künftig zu behandeln sind 
(§ 9a Rn. 116 ff .).

Für die notarielle Praxis besonders hilfreich ist, dass 
beinahe ausnahmslos der Kommentierung eines je-
den Paragraphen am Ende mindestens eine Rand-
nummer der Abdingbarkeit gewidmet wird. Ob sich 
die teilweise strenge Linie bzgl. der Abdingbar-
keit der neuen Vorschriften vor dem Hintergrund 
des § 10 Abs. 1 S.  2 WEG durchsetzen wird (bspw. 
§ 20 Rn. 188, wo zu den baulichen Änderungen ver-

treten wird, dass die Abs.  2-4 nach ihrem Sinn und 
Zweck nicht abdingbar seien), wird sich zeigen. Der 
wissenschaftliche Diskurs wird hierdurch jedenfalls be-
reichert.

Es besteht letztlich kein Zweifel, dass das Buch in die 
Bibliothek eines jeden Praktikers gehört, der sich mit 
dem Wohnungseigentumsrecht auseinanderzusetzen 
hat – sei es als Online-Ausgabe oder als gebundenes 
Werk.

Notar a. D. Dr. Julius Forschner

Dötsch/Schultzky/Zschieschack, WEG-Recht 2021, 
C. H. Beck, München 2021, 49 €

Die Zahl der Anfragen, die Notarinnen und Notare an 
das Deutsche Notarinstitut zum neuen WEG-Recht 
richten, zeigt, dass insofern noch reichlich Fragen of-
fen sind. Das vorliegende Werk von Dötsch, Schultz-
ky und Zschieschack (alle als Richter am Oberlandes-
gericht oder Landgericht tätig) gibt einen Überblick 
über das neue Recht und unterstützt den Praktiker 
bei der Bewältigung der auftauchenden Fragen. Den 
Bereichen, die für die Notarinnen und Notare re-
levant sind, wird ausreichend Raum gegeben. Auch 
Spezialfragen, die in anderen Werken (noch) nicht be-
handelt werden, fi nden teilweise Beachtung. So kom-
men die Autoren (die alle Kapitel gemeinschaftlich ver-
antworten) bspw. zu dem m. E. zutreff enden Ergebnis, 
dass auch im horizontalen Raum bewegliche Parkpalet-
ten nach der Reform als sondereigentumsfähige Stell-
plätze einzuordnen sind (Kap. 1 Rn. 7). Ob sich die 
Auff assung durchsetzen wird, dass ein Aufteilungsplan 
des gesamten Grundstücks auch dann erforderlich ist, 
wenn kein Sondereigentum an Freifl ächen oder Stell-
plätzen begründet wird (Kap. 1 Rn. 79), muss sich noch 
zeigen. Vorsorglich sollte man in der Praxis ohnehin da-
von ausgehen.

Insgesamt bietet das Werk, das mit zahlreichen „Pra-
xistipps“ durchzogen ist, einen guten Überblick über 
das neue Recht und eine Hilfestellung für die neu 
auftretenden Fragestellungen. Die Arbeit erleich-
tern die als Anhang beigefügte Synopse (Seite 519  ff .) 
sowie die in den einzelnen Kapiteln enthaltenen 
„Spezialsynopsen“, die lediglich einzelne Th emengebiete 
abbilden. Insgesamt handelt es sich um ein Werk, das all 
denjenigen empfohlen werden kann, die sich unkompli-
ziert einen Überblick über das neue Recht verschaff en 
wollen.


